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Annemarie Schmoll, Dirk Lampe, Bernd Holthusen

Neues im Jugendgerichtsgesetz –  
Stärkung der Rechte Jugendlicher?

Die „weitreichendste Revision des Jugendgerichtsgesetzes seit dem  
1. JGGÄndG [von] 1990“ – so bezeichnen Diemer/Schatz/Sonnen1 im 
Vorwort zur aktuellen Ausgabe ihres JGG-Kommentars die Änderungen 
im Jugendgerichtsgesetz (JGG) und in der Strafprozessordnung (StPO), 
die Ende 2019 bzw. Anfang 2020 in Kraft getreten sind.2 Wie kam es 
zu diesen Reformbemühungen durch den Gesetzgeber? Welche Normen 
wurden wie und mit welcher Intention geändert oder neu verankert? Wie 
passen sich diese Normen in das bisherige Gesamtgefüge des Jugendge-
richtsgesetzes und den Umgang mit jungen Beschuldigten ein? Welche 
konkreten Auswirkungen der Änderungen auf das Jugendstrafverfahren, 
die beteiligten institutionellen Akteur*innen und junge Menschen als Be-
troffene von Strafverfahren sind zu erwarten?

Um sich dieser Vielzahl von Fragen zu widmen, zeichnet der vorliegende 
Beitrag3 zunächst den Entstehungshintergrund der JGG-Veränderungen 
– auch mit Blick auf die reformleitenden Richtlinien (EU) 2016/800 und 
2016/19194 – kursorisch nach. Hierbei werden auch die Kernelemente 
des „Gesetzes zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im 
Jugendstrafverfahren“ und, soweit erforderlich, auch des „Gesetzes zur 
Neuregelung des Rechts der notwendigen Verteidigung“ vorgestellt.  

1    Diemer/Schatz/Sonnen 2020, S. V.
2    Konkret handelt es sich hierbei um das „Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von 

Beschuldigten im Jugendstrafverfahren“ sowie um das „Gesetz zur Neuregelung des 
Rechts der notwendigen Verteidigung“.

3    Der vorliegende Beitrag ist eine erweiterte Verschriftlichung des Vortrags von Bernd 
Holthusen „Neues im JGG – Herausforderungen nicht nur für die Jugendhilfe“ im Rah-
men des 26. Deutschen Präventionstages am 10.05.2021. Einzelne Aspekte wurden 
in Stellungnahmen des Deutschen Jugendinstituts (DJI 2018; 2019) zum Referenten- 
(BMJV 2018) und Regierungsentwurf (BT-Drs. 19/13837) eines „Gesetzes zur Stärkung 
der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Jugendstrafverfahren“ sowie bei Holthusen/
Schmoll 2020, Schmoll/Lampe 2021a, Schmoll/Lampe 2021b bereits ausgeführt und 
werden in diesem Beitrag fortgeführt. Vgl. auch zu einer Modifikation dieses Beitrags 
Schmoll/Lampe/Holthusen 2023a, Schmoll/Lampe/Holthusen 2023b.

4    Entscheidend für den Reformprozess in Deutschland war v.a. die Richtlinie (EU) 
2016/800, doch können die Reformen in ihrer Gesamtheit nur im Zusammenspiel mit 
der Richtlinie (EU) 2016/1919 verstanden werden.
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Basierend auf diesen Darstellungen werden anschließend die intendierten 
– wie auch möglicherweise nicht intendierten – Effekte der Gesetzesän-
derungen für die betroffenen jungen Menschen, für das Jugendstrafver-
fahren als solchem sowie für die beteiligten institutionellen Akteur*in-
nen vorgestellt. Der Schwerpunkt wird dabei auf die (Verfahrens-)Rechte 
der jungen Menschen und Gesetzesänderungen, die die Jugendhilfe im 
Strafverfahren5 betreffen, gelegt. Auf der Basis der Diskussion möglicher 
Gesetzesfolgen wird für eine umfassende Gesetzesevaluation der JGG-
Reform plädiert. Anschließend werden weitere aktuelle Änderungen des 
Achten Sozialgesetzbuchs (SGB VIII) und des JGG aus dem Mai 2021 in 
ihren Auswirkungen auf das Jugendstrafverfahren ergänzend vorgestellt. 
Zum Abschluss erfolgt als Ausblick die Thematisierung weiterhin offener 
Reformbedarfe im Jugendstrafrecht.

1. Entstehungshintergrund der Richtlinie (EU) 2016/800

Den entscheidenden Anstoß für die weitreichenden Änderungen im JGG 
und in der StPO bildete die Richtlinie (EU) 2016/800 des Europäischen Par-
lamentes und des Rates aus dem Mai 2016. Vorausgegangen war dieser 
Richtlinie ein langer Diskussionsprozess seit den frühen 2000er-Jahren mit 
dem Ziel der (Mindest-)Harmonisierung von Strafverfahren innerhalb der  
Europäischen Union.6 

Bereits 2003 legte die EU-Kommission das Grünbuch „Verfahrensga-
rantien in Strafverfahren innerhalb der Europäischen Union“ vor,7 das 
einheitliche verfahrenstechnische Mindeststandards in Strafverfahren 
im gesamten EU-Gebiet nicht bloß in theoretischer oder dogmatischer 
Form, sondern in der konkreten praktischen Rechtsanwendung sicher-
stellen sollte.8 Als grundlegende Verfahrensgarantie wurden seitens der 
EU-Kommission dabei das „Recht auf rechtlichen Beistand und Vertre-
tung“ definiert, auf dem alle weiteren Aspekte auch der aktuellen Re-
formprozesse aufbauen. Hierunter fallen z.B. das „Recht auf Zugang 
zu einem sachkundigen, qualifizierten Dolmetscher oder Übersetzer“,  

5    Um den Umstand zu berücksichtigen, dass die Jugendhilfe im Strafverfahren/Jugendge-
richtshilfe ihre rechtliche Verankerung zum einen als Teil der Kinder- und Jugendhilfe in 
§ 52 SGB VIII, zum anderen mit dem vielfach diskutierten Begriff „Jugendgerichtshilfe“ 
in § 38 JGG findet und eine Doppelrolle (vgl. statt vieler ausführlich Trenczek/Goldberg 
2016, S. 157 ff.) einnimmt, werden im vorliegenden Beitrag die beiden Abkürzungen 
JuhiS/JGH gemeinsam genannt. Vgl. hierzu auch Höynck 2016, S. 969.

6    Vgl. hierzu ausführlich z. B. Sommerfeld 2017; 2018.
7    Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2003.
8    Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2003, S. 10.
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„konsularischer Beistand“, Vermittlung und Kenntnis der bestehenden 
Rechte, aber auch der angemessene Schutz besonders schutzbedürftiger 
Personen.9 Zu dem Kreis schutzbedürftiger Personen werden u. a. aus-
ländische Personen, v.a. wenn sie die jeweilige Landessprache nicht spre-
chen, Kinder (im Sinne der EU sind dies Personen unter 18 Jahren) oder 
Personen, die aufgrund ihrer mentalen, emotionalen oder physischen 
Verfassung vulnerabel sind oder die nicht über ausreichende Mittel für 
einen fairen Zugang zu Gerichten und anwaltlicher Vertretung verfügen 
(Prozesskostenhilfe), gezählt.10

Diese Intentionen lassen sich auch in der Richtlinie (EU) 2016/800 nachver-
folgen. In einer Art Dreiklang zielt sie darauf,11 dass Kinder (Personen un-
ter 18 Jahren), die Verdächtige oder Beschuldigte in einem Strafverfahren 
sind, diese Verfahren verstehen, ihnen folgen können und ihr Recht auf 
ein faires Verfahren ausüben können, was auch in funktionaler Hinsicht 
erneute Straffälligkeit verhindern (Legalbewährung) und soziale Integra-
tion befördern soll.12 Sie folgt damit einer Art Idealbild eines informierten, 
aktiven (und nicht den institutionellen Eigenlogiken des Strafverfahrens 
gleichsam als Objekt ausgelieferten) jungen Menschen, der sein Verfahren 
versteht und damit – als handelndes Subjekt – auch beeinflussen kann. 
Die Regelungen beruhen somit zum einen auf der Anerkennung der be-
sonders belastenden Situation des Strafverfahrens und der besonderen 
Schutzbedürftigkeit junger Beschuldigter und zum anderen auf der Grund-
idee, dass eine erzieherische Wirkung in Jugendstrafverfahren vor allem 
dann eintreten kann, wenn junge Beschuldigte überhaupt nachvollziehen 
können, was mit ihnen im Rahmen eines Strafverfahrens geschieht.13

9      Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2003, S. 16 f.
10    Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2003, S. 16 f., 25 ff.
11    Vgl. insbesondere den ersten Erwägungsgrund der Richtlinie (EU) 2016/800.
12    Zu erwähnen ist, dass die Bestrebungen der EU-Richtlinie auch zu anderen interna-

tionalen Übereinkommen, wie z. B. der UN-Kinderrechtskonvention oder der UN-Be-
hindertenrechtskonvention passen, die auf ähnlichen Grundüberlegungen beruhen: 
Menschen haben nicht nur „pro forma“ Rechte, sondern sie müssen auch in die Lage 
versetzt werden, diese Rechte verstehen, einfordern und leben zu können. Andern-
falls kann nicht von einem fairen (Straf-)Verfahren ausgegangen werden.

13    Es ist zu vermuten, dass Verhaltensänderungen von Jugendlichen v.a. dann zu erwar-
ten sind, wenn sie a) den Umgang mit ihnen kognitiv nachvollziehen, aber auch b) 
emotional als fair und nachvollziehbar empfinden. Vgl. hierfür auch Lampe/Schmoll 
2023a; Lampe 2023b; Dollinger et al. 2016, S. 339. Zur Bedeutung individueller Ent-
wicklungsprozesse im Kontext justizieller Arbeit mit jungen Menschen: Bereswill 2018.



480 Annemarie Schmoll, Dirk Lampe, Bernd Holthusen

2. Das Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von  
Beschuldigten in Jugendstrafverfahren:  
Wesentliche Inhalte

Die Intentionen der Richtlinie (EU) 2016/800 stießen europaweit auf brei-
te fachliche Zustimmung. Auch in Deutschland wurde die Richtlinie von 
Wissenschaft, Praxis und Politik größtenteils begrüßt. Dies sicherlich auch, 
weil sie in ihrer Konzeption und Zielsetzung starke Überschneidungen mit 
zwei zentralen Bezugspunkten des deutschen Jugendstrafrechts in Form 
des Erziehungsgedankens14 und der Zweispurigkeit der jugendrechtlichen 
Sozialkontrolle15 aufweist. Trotz dieser Bezugspunkte konnte die Frist zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/800 bis zum 11.06.2019 nicht ein-
gehalten werden und das „Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte 
von Beschuldigten im Jugendstrafverfahren“ trat vollständig erst um ein 
halbes Jahr verspätet kurz vor bzw. nach dem Jahreswechsel 2019/2020 
in Kraft.16 Das die Richtlinie (EU) 2016/1919 umsetzende „Gesetz zur 
Neuregelung der notwendigen Verteidigung“, das mit der vorgenann-
ten Richtlinie und dem umsetzenden Gesetz eng verknüpft ist,17 trat am 
13.12.2019 in Kraft. Allerdings bestehen auch rund anderthalb Jahre 
nach Inkrafttreten nicht unerhebliche Unsicherheiten unter den verschie-
denen an Jugendstrafverfahren beteiligten Akteur*innen, Fachkräften 
und Professionen bzgl. der Umsetzungen der Gesetzesänderungen.18 Da-
her werden zentrale Aspekte im Folgenden noch einmal genauer erläu-
tert und dargestellt. Der Logik des deutschen Jugendstrafrechts folgend, 
beziehen sich die Gesetzesänderungen in Folge der Umsetzung der EU-
Richtlinien, nicht bloß auf unter 18-Jährige, sondern auch auf den Bereich 
der Heranwachsenden.19

14    Vgl. z. B. Eisenberg/Kölbel 2021, § 2 Rn. 8 ff.; Trenczek/Goldberg 2016, S. 157 ff.
15    Trenczek/Goldberg 2016, S. 158. Gemeint ist mit dem Begriff der Zweispurigkeit der 

jugendrechtlichen Sozialkontrolle, dass nicht nur eine (jugend-)strafrechtliche Bearbei-
tung jugendlicher Beschuldigter erfolgt, sondern über das Jugendhilferecht in Form 
des SGB VIII auch sozialpädagogische Aspekte Berücksichtigung finden und soziale 
Integration angestrebt ist.

16    BGBl. I, S. 2146 ff.
17    Vgl. hierzu ausführlicher z. B. Höynck/Ernst 2020, S. 246 ff.; Ostendorf/Sommerfeld 

2021, § 68 Rn. 1 ff.
18    Der Beitrag bildet den Stand im Sommer 2021 ab.
19    Im Übrigen vgl. § 109 Abs. 1 JGG.



Neues im Jugendgerichtsgesetz – Stärkung der Rechte Jugendlicher? 481 

2. 1 Unterrichtungs- und Informationsrechte der Jugendlichen 

Dem oben ausgeführten Grundgedanken der Richtlinie (EU) 2016/800 
folgend sind die Informationsrechte für die jungen Beschuldigten bzw. 
die Unterrichtungs- und Informationspflichten durch die institutionellen 
Akteur*innen erweitert worden. Nach § 70a Abs. 1 S. 1 und S. 2 JGG sind 
Jugendliche, sobald sie beschuldigt werden, „über die Grundzüge des 
Jugendstrafverfahrens“ und „über die nächsten anstehenden Schritte in 
dem gegen […] [sie] gerichteten Verfahren“ unverzüglich zu informieren, 
„sofern der Zweck der Untersuchung dadurch nicht gefährdet wird“. Es 
folgt in § 70a Abs. 1 S. 3 JGG eine sechs Nummern umfassende Auf-
zählung, worüber der*die Jugendliche allgemein und obligatorisch zu 
unterrichten ist. Darunter fällt z.B., dass die Jugendlichen unverzüglich 
darüber in Kenntnis zu setzen sind, dass „nach Maßgabe des § 67a die 
Erziehungsberechtigten und die gesetzlichen Vertreter oder eine andere 
geeignete volljährige Person zu informieren sind“ (Nr. 1). Im Falle einer 
notwendigen Verteidigung (siehe Kapitel 2.3) sind Jugendliche zu unter-
richten, dass sie das Recht auf „die Mitwirkung eines Verteidigers“ haben. 
Auch über die Möglichkeit, eine Verschiebung oder Unterbrechung der 
Vernehmung für eine angemessene Zeit zu verlangen, sind die Jugend-
lichen zu unterrichten, sofern Fälle der notwendigen Verteidigung vor-
liegen (vgl. zu den Voraussetzungen im Einzelnen § 70a Abs. 1 S. 3 Nr. 2 
JGG). Dass Verhandlungen vor dem erkennenden Gericht grundsätzlich 
nicht öffentlich sind,20 ist den Jugendlichen ebenso mitzuteilen wie dass 
„[sie] bei einer ausnahmsweise öffentlichen Hauptverhandlung unter be-
stimmten Voraussetzungen den Ausschluss der Öffentlichkeit oder ein-
zelner Personen beantragen [können]“ (vgl. § 70a Abs. 1 S. 3 Nr. 3). § 
70a Abs. 2 bis 4 JGG sehen darüber hinaus anlassabhängige Unterrich-
tungen vor. „Soweit dies im Verfahren von Bedeutung ist oder sobald 
dies im Verfahren Bedeutung erlangt, ist der Jugendliche außerdem so 
früh wie möglich“ zu informieren u.a. über die Berücksichtigung seiner 
persönlichen Verhältnisse (§ 70a Abs. 2 Nr. 1 JGG), das Recht auf eine 
medizinische Untersuchung (§ 70a Abs. 2 Nr. 2 JGG), das Recht auf die 
Anwesenheit der Erziehungsberechtigten oder einer anderen geeigneten 
(Vertrauens-)Person in der Hauptverhandlung (§ 70a Abs. 2 Nr. 6 JGG). Im 
Falle von Untersuchungshaftvollzug bestehen zusätzlich weitergehende 
Informationspflichten (§ 70a Abs. 3 JGG). 

20    Vgl. hierzu § 48 Abs. 1 JGG: Verhandlungen vor dem erkennenden Gericht in Verfah-
ren gegen Jugendliche, einschließlich der Verkündung der Entscheidung, sind nicht 
öffentlich. In Verfahren gegen Heranwachsende gilt dies nicht. Für Ausnahmen siehe 
§ 48 Abs. 2 und 3 JGG, vgl. im Übrigen auch Eisenberg/Kölbel § 48 Rn. 1 ff.
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An der obigen Aufzählung wird bereits ersichtlich, dass es sich 
um sehr umfangreiche Informations- und Unterrichtungspflich-
ten der institutionellen Akteur*innen bzw. Rechte für die jun-
gen Menschen handelt, die mit §  70a JGG neu eingefügt wurden. 
Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass Art. 4 der Richtlinie (EU) 
2016/800 – untypisch für EU-Richtlinien – sehr konkret vorgibt,  
welche Informationsrechte durch die nationalen Gesetzgeber einzufüh-
ren sind, was in Deutschland mit der Einfügung des § 70a JGG erfüllt 
wurde. Dem Grundgedanken des JGG folgend, gilt diese Norm auch für 
Heranwachsende, allerdings nur hinsichtlich der für Heranwachsende 
relevanten Informationen (vgl. § 109 Abs. 1 S. 2 JGG). Die Vermittlung 
dieser Rechte kann in mündlicher wie auch in schriftlicher Form erfol-
gen. Vor dem Hintergrund der in der Fachliteratur immer wieder kon-
statierten Wissensdefizite und Verständnisprobleme seitens beschuldig-
ter junger Menschen,21 ist die sehr detaillierte gesetzliche Regelung mit 
Blick auf die Durchführung eines fairen Verfahrens als notwendige Vor-
aussetzung prinzipiell zu begrüßen. Der § 70a JGG a.F., der die Art und 
Weise der Belehrung regelte, wird sinnvoller Weise im neuen § 70b JGG 
um die Berücksichtigung des Alters und des Entwicklungsstandes der 
Beschuldigten bei der Form der zu erfolgenden Informationen ergänzt. 
Die Herausforderung in der Praxis aller an der Jugendkriminalrechts-
pflege Beteiligten wird sein, die Jugendlichen nicht nur formal zu in-
formieren, sondern die Rechte adressat*innengerecht so zu vermitteln, 
dass die Beschuldigten sie auch tatsächlich verstehen. Diese Umsetzung 
im Sinne der Intention der Richtlinie (EU) 2016/800 kann je nach Fall 
oder Adressat*in aufwendig sein und braucht an verschiedenen Stellen 
und zu unterschiedlichen Zeitpunkten entsprechende Ressourcen. Hier 
wird es z.B. für junge Menschen, die nur eingeschränkt die deutsche 
Sprache sprechen, besondere Herausforderungen geben. Auch wenn 
der Umsetzungsaufwand von so verstandenen Informationspflichten 
erheblich ist, rechtfertigt er sich sowohl mit Blick auf die gesetzlichen 
Ziele des Jugendstrafverfahrens als auch mit Blick auf grundlegende 
Verfahrens- und Menschenrechte. So haben junge Menschen aufgrund 
der mit einem Strafverfahren potentiell verbundenen Folgen einerseits 
einen grundsätzlichen Anspruch auf eine gerechte und nachvollzieh-
bare Behandlung durch die beteiligten Institutionen. Andererseits kann 
aber auch davon ausgegangen werden, dass den jungen Menschen auf 

21 Z. B. Riekenbrauk 2014; Schultz 2014; Lampe/Schmoll 2023a; Lampe/Schmoll 2023b.
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diese Weise der Rechtsstaat22 und seine zugrundeliegenden Prinzipien 
vermittelt werden können. Ein so erlebtes transparentes und faires Ver-
fahren dürfte letztlich auch die Urteilsakzeptanz oder ggf. die Akzep-
tanz der staatsanwaltschaftlichen Abschlussverfügung bzw. Diversions-
entscheidung fördern.

2. 2 Unterrichtung, Information und Anwesenheitsrechte für 
die Erziehungsberechtigten der jungen Beschuldigten bei 
Untersuchungshandlungen

Die Erziehungsberechtigten23 der Jugendlichen haben nach einer weite-
ren neu eingefügten Regelung das Recht, bei Untersuchungshandlungen 
anwesend zu sein, bei denen Jugendliche selbst ein Recht darauf haben, 
anwesend zu sein (§ 67 Abs. 3 S. 1 JGG), wie dies z.B. bei Vernehmungen 
und auch Gegenüberstellungen der Fall ist. Die Benachrichtigungspflicht 
der Erziehungsberechtigten trifft, jeweils abhängig von der Ermittlungs-
verantwortung, die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder das Jugendge-
richt. Die Benachrichtigung kann u.a. schriftlich oder mündlich erfolgen.24 
Das Anwesenheitsrecht der Erziehungsberechtigten ist allerdings an die 
Bedingung geknüpft, dass ihr Erscheinen „bei der Untersuchungshand-
lung bzw. in der Beschuldigtenvernehmung für das Wohl des Jugend-
lichen förderlich sein [muss] und das Strafverfahren (d.h. Ermittlungsinte-
ressen) nicht beeinträchtigen [darf].“25

Obwohl es (noch immer) nicht ausdrücklich geregelt ist, besteht auch 
ein „Elternkonsultationsrecht“ der Jugendlichen.26 Darunter versteht 
man das Recht der Jugendlichen, sich in jedem Stadium des Verfahrens 
von ihren Erziehungsberechtigten beraten zu lassen. Auch auf dieses 
Recht müssen die Jugendlichen hingewiesen werden und zwar in einer 
für sie verständlichen – also adressat*innengerecht – Form. Zu erweitern 
ist dieses Konsultationsrecht nunmehr auch auf die „andere geeignete  

22 Bei Betrachtung der EU-Richtlinie muss berücksichtigt werden, dass innerhalb der EU 
in der Rechtswirklichkeit z.T. erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Mit-
gliedsstaaten bestehen. Mit den Regelungen verfolgt die EU die Intention, überall 
grundlegende Verfahrensrechte für alle Bürger*innen zu garantieren.

23 Die in diesem Kapitel vorgestellten Regelungen gelten ebenso für Personensorgebe-
rechtigte und Fälle einer gesetzlichen Vertretung. Der besseren Lesbarkeit halber wird 
im Folgenden nur von „Erziehungsberechtigten“ gesprochen.

24 Vgl. ausführlicher Eisenberg/Kölbel 2021, § 67 Rn. 11b.
25 Eisenberg/Kölbel 2021, § 67 Rn. 11f.
26 Vgl. ausführlicher Eisenberg/Kölbel 2021, §  67 Rn. 11b ff.; Ostendorf/Sommerfeld 

2021, § 67 Rn. 11.
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volljährige Person“ (vgl. § 67a Abs. 4 JGG).27 Sollte die vom Jugendlichen 
gewünschte Unterstützung nicht gewährt werden oder den gesetzlichen 
Hinweispflichten nicht nachgekommen werden, dann bleibt das nicht  
folgenlos und kann u.U. zu einem (relativen) Verwertungsverbot von  
Aussagen führen.28

Damit es den Erziehungsberechtigten adäquat möglich ist, die*den 
Jugendliche*n zu unterstützen, sollen sie die gleichen Mitteilungen  
(§ 67a Abs. 1 JGG) und gleichen Informationen, wie auch der Jugend-
liche selbst (§§ 67a Abs. 2, 70a JGG) erhalten. Von diesem Grundsatz 
gibt es allerdings Ausnahmen (§ 67a Abs. 3 JGG), wenn dies z.B. das 
Wohl des Jugendlichen erheblich beeinträchtigen könnte, der Untersu-
chungszweck gefährdet wird oder Erziehungsberechtigte nicht in einer 
angemessenen Frist erreicht werden können. Soweit die jungen Beschul-
digten ein Recht darauf haben, „gehört zu werden oder Fragen und An-
träge zu stellen, steht dieses Recht auch den Erziehungsberechtigten“ zu  
(§ 67 Abs. 1 JGG).29

Die zentrale Bedeutung, die die Richtlinie (EU) 2016/800 dem Grund-
gedanken beimisst, dass jugendlichen Beschuldigten die Unterstützung 
einer Vertrauensperson zu gewähren ist und keine Hauptverhandlung mit 
„schutzlosen“ Jugendlichen erfolgen soll,30 ist auch am neu eingefügten 
§ 51 Abs. 6, 7 JGG erkennbar. Für den Fall, dass die Erziehungsberechtig-
ten für einen nicht unerheblichen Teil der Hauptverhandlung ausgeschlos-
sen sind, sieht das Gesetz nun vor, dass der*die Vorsitzende Richter*in für 
die Dauer des Ausschlusses „einer anderen für den Schutz der Interessen 
des Jugendlichen geeigneten volljährigen Person die Anwesenheit […] 
gestattet“ (§ 51 Abs. 6 S. 1 JGG). Der junge Mensch kann hierfür eine 
volljährige Person seines Vertrauens benennen (§ 51 Abs. 6 S. 2 JGG). 
Für den Fall, dass der*die Jugendliche niemanden benennen kann oder 
die von ihm benannte Person nach Auffassung des Gerichts nicht ge-
eignet ist, dann soll nach dem Gesetzeswortlaut „ein für die Betreuung 
des Jugendlichen in dem Jugendstrafverfahren zuständiger Vertreter der 
Jugendhilfe anwesend sein“ (§ 51 Abs. 6 S. 4 JGG).

27 Vgl. ausführlicher Eisenberg/Kölbel 2021, § 67 Rn. 11c, d; BeckOK JGG/Poell 2021, § 67 
Rn. 39 f.

28 Vgl. ausführlicher Eisenberg/Kölbel 2021, § 67 Rn. 11e; BeckOK JGG/Poell 2021, § 67 Rn. 41.
29    Vgl. ausführlicher Eisenberg/Kölbel 2021, § 67 Rn. 8 ff.
30    Vgl. in diesem Sinne BT-Drs. 19/13837, S. 25, 48 ff.
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2. 3 Notwendige Verteidigung

Aus dem Zusammenspiel der Richtlinien (EU) 2016/800 und 2016/1919 
bzw. aus den sie umsetzenden Gesetzen kam es zu wesentlichen Ver-
änderungen im Bereich der notwendigen Verteidigung. In der Praxis wer-
den in Jugendstrafverfahren eher selten Wahlverteidiger*innen hinzuge-
zogen.31 Es gibt aber auch Konstellationen, in denen eine Verteidigung 
notwendig ist und deshalb dem*der Beschuldigten ein*e Pflichtverteidi-
ger*in bestellt wird. Die neuen Regelungen ändern die Voraussetzungen 
der Beiordnungsgründe, den Zeitpunkt der Beiordnung sowie die Art der 
inhaltlichen Unterstützung durch eine Pflichtverteidigung.32

Bereits zuvor lagen in § 68 JGG Fälle der notwendigen Verteidigung vor, 
wenn Beiordnungen z.B. auch in einem Erwachsenenstrafverfahren not-
wendig wären, Erziehungsberechtigten ihre Rechte entzogen worden 
sind oder die Erstellung eines Gutachtens für die Unterbringung in ei-
ner psychiatrischen Einrichtung in Frage kommt. Neu ist nun – neben 
einigen kleineren Anpassungen – v.a. die Regelung in § 68 Nr. 5 JGG, 
nach der nun ein Fall der notwendigen Verteidigung vorliegt, wenn „die 
Verhängung einer Jugendstrafe, die Aussetzung der Verhängung einer 
Jugendstrafe oder die Anordnung der Unterbringung in einem psychi-
atrischen Krankenhaus oder in einer Erziehungsanstalt zu erwarten ist.“ 
Auch hinsichtlich des Zeitpunkts gab es bedeutsame Veränderungen: Die 
Beiordnung ist nun zu einem sehr frühen Verfahrensstadium, u.U. bereits 
vor der polizeilichen Vernehmung oder Gegenüberstellung im Sinne eines 
„Pflichtverteidiger[s] der ersten Stunde“33 vorgesehen (§ 68a JGG). 

Diese Neuregelungen scheinen vor allem die polizeiliche (Jugend-)Sachbe-
arbeitung vor erhebliche Herausforderungen zu stellen,34 denn vor der Ver-
nehmung eines jungen Menschen muss nun seitens der Polizei abgeschätzt 
werden: Ist das ein Fall der notwendigen Verteidigung, weil „Freiheitsent-
zug als Strafe“ im Raum steht? Zum Zeitpunkt eines frühen Ermittlungssta-
diums sind die Tatvorwürfe, der Sachverhalt oder Vorbelastungssituationen 
der jungen Menschen oft unklar. Somit ist dies eine durchaus schwierige 
Prognoseentscheidung hinsichtlich der möglichen Rechtsfolgen. 

Zusätzlich besteht in Deutschland noch eine gewisse Unsicherheit bzgl. 
der genauen Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/800. Diese sieht in  

31    Eisenberg/Kölbel 2021, § 68 Rn. 8.
32    Vgl. ausführlicher Ernst/Höynck 2020, S. 246; Kölbel 2021, S. 526 ff.
33    BT-Drs. 19/13829, S. 26.
34    Vgl. zu Eindrücken aus der Praxis: Schmoll/Lampe 2021b.
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Art. 6 Abs. 6 Unterabs. 3 vor, dass immer dann ein Fall notwendiger Ver-
teidigung vorliegt, wenn „Freiheitsentzug als Strafe“ im Raum steht. 
Hierunter fällt – zumindest nach dem derzeitigen Gesetzeswortlaut im 
Jugendgerichtsgesetz – nicht der Jugendarrest. Begründet wurde der 
Nichteinbezug des Jugendarrests in § 68 Nr. 5 JGG durch den deutschen 
Gesetzgeber damit, dass der Jugendarrest „keine Strafe“ ist, sondern ein 
Zuchtmittel, das „nicht die Rechtswirkungen einer Strafe“ hat (vgl. § 13 
Abs. 3 JGG). Diese Begründung wurde im Laufe des Gesetzgebungsver-
fahrens mehrfach und von unterschiedlichen Vereinen, Vereinigungen 
und Verbänden, zum Teil auch recht energisch35 kritisiert – auch vor dem 
Hintergrund, dass der Jugendarrest faktisch die häufigste Form des Frei-
heitsentzugs, den junge Menschen erfahren, ist und der Arrest u.a. auf-
grund seiner negativen Wirkungen und den hohen Rückfallraten zu den 
umstrittensten jugendstrafrechtlichen Sanktionen bzw. Beugemaßnah-
men gehört.36 Unbestritten ist, dass der Jugendarrest nicht nur erziehe-
rischen Charakter, sondern auch strafende Elemente aufweist.37 Es stellt 
sich daher die Frage, ob die aktuelle Regelung, in der der Jugendarrest 
keinen Fall der notwendigen Verteidigung bildet, nicht den Richtlinien 
(EU) 2016/800 und 2016/1919 zuwiderläuft. Unstrittig ist, dass eine Ein-
beziehung des Jugendarrests in die Regelung zu einer erheblichen Aus-
weitung entsprechender Fälle führen würde. Entsprechend dürften wohl 
eine nicht unerhebliche Anzahl von Verfahren ohne Beteiligung von An-
wält*innen begonnen werden. In dieser Fragestellung sind Klärungen 
durch die obergerichtliche und/oder die höchstrichterliche Rechtspre-
chung bis zur europäischen38 Ebene zu erwarten.

Der hohe Stellenwert, den die notwendige Verteidigung in der Logik 
der Richtlinien und der JGG-Änderungen einnimmt, zeigt sich auch in 
einer weiteren neu eingefügten Regelung: „Ergibt sich erst während der 
Hauptverhandlung, dass die Mitwirkung eines Verteidigers nach § 68 Nr. 
5 notwendig ist, so ist mit der Hauptverhandlung von neuem zu begin-
nen, wenn der Jugendlichen nicht von Beginn der Hauptverhandlung an 
verteidigt war“ (§ 51a JGG). Erkennbar ist hier erneut das deutliche Signal 
des Gesetzgebers hinsichtlich der notwendigen Prognoseentscheidung zu 
einem frühen Verfahrenszeitpunkt.

35    Vgl. die Webseite des BMJ zu den Gesetzgebungsverfahren mit den jeweiligen Stel-
lungnahmen: BMJ 2023, sowie Deutscher Bundestag, Ausschuss für Recht und Ver-
braucherschutz 2019; s.a. Ernst 2020, S. 260 ff.

36    Trenczek/Goldberg 2016; Höynck/Ernst 2018; Ernst 2020; aktuell: Winkelmann 2021. 
37    Vgl. u. a. BGH 1963, S. 771; BVerfG 2005, S. 2141; s.a. Ernst 2020. Diese Position 

wird auch in öffentlichen Debatten offen von politischen Akteuren vertreten; vgl. 
Lampe/Rudolph 2016, S. 112 f.

38    Vgl. hierzu auch Ernst 2020, S. 262.
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2. 4 Änderungen für die Jugendhilfe im Strafverfahren

Auch für die Jugendhilfe im Strafverfahren bzw. die Jugendgerichtshilfe 
(JuhiS/JGH)39 haben sich durch die Gesetzesreform erhebliche Verände-
rungen ergeben, die v.a. auf dem Recht auf individuelle Begutachtung 
aus Art. 7 der Richtlinie (EU) 2016/800 basieren. Insgesamt wird, wie die 
nachfolgenden Ausführungen zeigen, ihre Rolle in Jugendstrafverfahren 
betont und aufgewertet. Es ist dabei, wie auch schon bei den Ausfüh-
rungen zur notwendigen Verteidigung, eine verstärkte Ausweitung der 
Tätigkeit ins Vorverfahren zu beobachten. Denn bereits in diesem frühen 
Verfahrensstadium soll der junge Mensch unterstützt und auf weitere 
Verfahrensschritte vorbereitet werden (vgl. hierfür auch den für die JuhiS/
JGH handlungsleitenden § 52 SGB VIII, insbesondere § 52 Abs. 3 SGB 
VIII). Im Folgenden werden die zentralen Veränderungen und Neurege-
lungen für die JuhiS/JGH vorgestellt.

2.4.1 Ausgewählte Neuregelungen

Frühere Beteiligung in Jugendstrafverfahren

Die JuhiS/JGH ist nun sehr frühzeitig in Jugendstrafverfahren eingebun-
den, denn sie ist „von der Einleitung des Verfahrens […] spätestens zum 
Zeitpunkt der Ladung des Jugendlichen zu seiner ersten Vernehmung als 
Beschuldigter zu unterrichten. Im Fall einer Beschuldigtenvernehmung 
ohne vorherige Ladung muss die Unterrichtung spätestens unverzüglich 
nach der Vernehmung erfolgen“ (§ 70 Abs. 2 JGG40). Damit erfährt die 
JuhiS/JGH sehr früh – in der Regel durch die Polizei, auch durch deren Er-
eignismitteilung an das Jugendamt – von einem Tatvorwurf gegen einen 
jungen Menschen und kann somit schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt 
einen Kontakt anbieten.41 

Prüfung und Einbringen von Aspekten besonderer Schutzbedürftigkeit

Die JuhiS/JGH hat innerhalb von Strafverfahren mehrere Aufgaben. Eine 
davon ist, nach der Überarbeitung des JGG nun „die erzieherischen, sozia-
len und sonstigen im Hinblick auf die Ziele und Aufgaben der Jugendhilfe 
bedeutsamen Gesichtspunkte im Verfahren vor den Jugendgerichten zur 

39    Vgl. zu den verwendeten Abkürzungen den einleitenden Abschnitt des Beitrags. Vgl. 
umfassend zu den Aufgaben und der Mitwirkung der JuhiS/JGH in Verfahren nach 
dem JGG z. B. Trenczek/Goldberg 2016, S. 155 ff.; KVJS 2021, S. 20 ff.; Höynck 2016; 
Münder et al. 2020, S. 269 ff.

40    Vgl. hierzu auch Nr. 32 MiStra (Anordnung über die Mitteilungen in Strafsachen (MiStra)).
41    Vgl. zur datenschutzrechtlichen Einordnung der von der Polizei oder Staatsanwaltschaft 

an die JuhiS/JGH übermittelten personenbezogenen Daten: Riekenbrauk 2020, S. 51.
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Geltung [bringen]“ (§ 38 Abs. 2 S. 1 JGG). Zu diesem Zweck unterstützt 
die JuhiS/JGH „die beteiligten Behörden durch Erforschung der Persön-
lichkeit, der Entwicklung und des familiären, sozialen und wirtschaftli-
chen Hintergrundes des Jugendlichen und äußer[t] sich zu einer mög-
lichen besonderen Schutzbedürftigkeit sowie zu den Maßnahmen, die 
zu ergreifen sind“ (§ 38 Abs. 2 S. 2 JGG). Im Vergleich zur alten JGG-
Fassung werden die Aufgaben der JuhiS/JGH spezifiziert. So sollten zu-
vor (lediglich) fürsorgerische Aspekte vor Gericht zur Geltung gebracht 
werden und die „Umwelt“ des Beschuldigten erforscht werden.42 Durch 
die erfolgte nähere Umschreibung soll die besondere Schutzbedürftigkeit 
junger Beschuldigter nicht eingeengt werden, denn es ist eine Vielzahl 
unterschiedlicher Gründe denkbar.43 Die Gesetzesbegründung nennt hier 
als Beispiele über klassische Umweltfaktoren hinaus „Traumatisierungen, 
eigene Opfererfahrungen, Gewalterfahrungen oder -risiken in der Familie 
oder im sozialen Umfeld, Retardierungen, besondere Einschränkungen 
des Verständnisses und der Auffassungsgabe, sprachliche Einschränkun-
gen“.44 Diese ausdrückliche Klarstellung betont die wichtige Funktion der 
JuhiS/JGH und ist u.E. im Sinne der jungen Beschuldigten. 

Frühzeitigere und aktualisierte Berichterstattungen bzw. Auskunft,  
Verzichtsmöglichkeiten

Weitere Änderungen betreffen die Berichterstattung bzw. die Auskunft, 
denn: „sobald es im Verfahren von Bedeutung ist, soll über das Ergebnis 
der Nachforschungen nach Absatz 2 möglichst zeitnah Auskunft gege-
ben werden“ (§ 38 Abs. 3 S. 1 JGG). Sollte sich es um eine Haftsache 
handeln, „berichten die Vertreter der Jugendgerichtshilfe beschleunigt 
über das Ergebnis ihrer Nachforschungen“ (§ 38 Abs. 3 S. 2 JGG). Die 
dahinterliegende Überlegung ist, dass, wenn die JuhiS/JGH zu einem frü-
hen Zeitpunkt prüft, ob Leistungen der Jugendhilfe oder anderer Sozial-
leistungsträger in Betracht kommen, die Verfahren im Wege der Diversion 
erledigt werden können, wenn die Staatsanwaltschaft früh, d.h. vor der 
Anklageerhebung, über entsprechende Informationen der Jugendhilfe 
verfügt (vgl. §§ 45, 46a JGG, vgl. auch § 52 Abs. 2 SGB VIII). Die Bericht-
erstattung muss gerade zu frühen Verfahrenszeitpunkten nicht unbedingt 
schriftlich, sondern kann u. a. auch mündlich oder telefonisch erfolgen. 

Weiterhin ist nun eine Aktualisierungspflicht für den Fall normiert, dass 
sich wesentliche Umstände im Leben der Jugendlichen, die für das Ju-

42    Vgl. kritisch zum Begriff der „Erforschung“: Goldberg 2021, S. 16.
43    BT-Drs. 19/13837, S. 47.
44    BT-Drs. 19/13837, S. 47.
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gendstrafverfahren relevant sind, im Verlauf des Verfahrens ändern (vgl. 
§ 38 Abs. 3 S. 3 JGG). Die frühzeitige und ggf. zu aktualisierende Be-
richterstattung sollen die Qualität der Information sowohl an die Jugend-
staatsanwaltschaft als auch an das Jugendgericht sichern und verweist 
auf die hohe Bedeutung der Berichterstattung der JuhiS/JGH bereits im 
Vorverfahren, aber auch für das gesamte Jugendgerichtsverfahren. Die 
zeitnahe Stellungnahme und die Aktualisierungspflicht sind – je nach-
dem, wie die bisherige Praxis vor Ort ausgestaltet war – für die JuhiS/
JGH mit einem zusätzlichen Aufwand und neuen Aufgaben verbunden. 
Im Regelfall hat die JuhiS/JGH vor der Anklageerhebung über das Ergeb-
nis der Nachforschungen zu berichten, wie sich aus der Zusammenschau 
von § 38 Abs. 3 und § 46a JGG, den dahinterliegenden Wertungen und 
Ausnahmen ergibt.

Nach § 38 Abs. 7 JGG kann „das Jugendgericht und im Vorverfahren 
die Jugendstaatsanwaltschaft auf die Erfüllung der Anforderungen des 
Absatzes 3“ (Auskunft durch die JuhiS/JGH) verzichten. Folglich können 
beide justiziellen Organe der Jugendgerichtsbarkeit auf die frühe Aus-
kunft der JuhiS/JGH verzichten, „soweit dies auf Grund der Umstände des 
Falles gerechtfertigt und mit dem Wohl des Jugendlichen vereinbar ist“ 
(§ 38 Abs. 7 S. 1 JGG). Denkbar sind solche Ermessensentscheidungen, 
auf den Bericht der JuhiS/JGH zu verzichten, z.B. im Vorverfahren, wenn 
zu erwarten ist, dass das Verfahren ohne Erhebung der öffentlichen Klage 
abgeschlossen wird (vgl. § 38 Abs. 7 S. 3 JGG; hier ist z.B. an §§ 170 Abs. 2, 
153 StPO, § 45 Abs. 1 JGG zu denken).45 

Während unter den oben genannten Bedingungen davon abgesehen 
werden kann, dass die JuhiS/JGH Bericht erstattet, sieht dies in Fällen der 
Absehung von der Verfolgung nach § 45 Abs. 2 JGG anders aus. Zurecht 
qualifizieren Trenczek/Goldberg die Einbeziehung der JuhiS/JGH in ent-
sprechenden Konstellationen als „unerlässlich“.46 Ihr Argument lautet, 
dass nur die JuhiS/JGH „einschätzen [kann], ob (und wenn ja, welche) 
erzieherischen Interventionen geeignet und erforderlich sind und vom 
[Jugendamt] angeboten werden dürfen.“47 Ähnlich verhalte es sich auch 
bei § 45 Abs. 3 JGG.48 Sollte ein generalisierter Verzicht erklärt werden, 
dann unterläuft dieser die der Richtlinie (EU) 2016/800 und dem um-

45    Eisenberg/Kölbel 2021, § 38 Rn. 76 f.
46    Trenczek/Goldberg 2019, S. 483.
47    Trenczek/Goldberg 2019, S. 483.
48    Trenczek/Goldberg 2019, S. 483.
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setzenden Gesetz zugrundeliegenden Intentionen.49 Selbst wenn das 
Jugendgericht oder im Vorverfahren die Staatsanwaltschaft einen Ver-
zicht nach § 38 Abs. 7 S. 1 JGG erklärt haben, bindet dies die JuhiS/JGH 
nicht: Sie kann dennoch einen Bericht übermitteln und nach wie vor 
ihr Anwesenheitsrecht an der Hauptverhandlung (s. unten) ausüben.50 
Ebenfalls unabhängig von einem ggf. erklärten Verzicht, bleiben die sich 
aus § 52 SGB VIII ergebenden Aufgaben der JuhiS/JGH bestehen.51 Der 
Verzicht der beiden justiziellen Organe ist sowohl der JuhiS/JGH für eine 
entsprechende Ressourcenplanung als auch den weiteren Verfahrensbe-
teiligten möglichst frühzeitig mitzuteilen (§ 38 Abs. 7 S. 2 JGG), um ih-
nen die Möglichkeit einer Stellungnahme zu geben. Es können in diesem 
Kontext Argumente für einen Bericht eingebracht und ggf. die Rück-
nahme des Verzichts bewirkt werden. Der Widerruf des Verzichts hat 
zur Folge, dass die Berichtspflicht der JuhiS/JGH wieder „auflebt“. Das 
Jugendgericht ist nicht an die Verzichtserklärung der Staatsanwaltschaft 
im Vorverfahren gebunden. Das Jugendgericht kann also einen Verzicht 
durch die Staatsanwaltschaft widerrufen, „wozu es allerdings nur in den 
Konstellationen des § 45 Abs. 3 oder des vereinfachten Jugendstrafver-
fahrens kommen kann.“52 

Eng verbunden mit § 38 Abs. 7 JGG ist auch der neu eingefügte § 46a 
JGG, der mit „Anklage vor Berichterstattung der Jugendgerichtshilfe“ 
überschrieben ist: „Abgesehen von den Fällen des § 38 Abs. 7 darf die 
Anklage auch dann vor einer Berichterstattung der Jugendgerichtshilfe 
nach § 38 Abs. 3 erhoben werden, wenn dies dem Wohl des Jugend-
lichen dient und zu erwarten ist, dass das Ergebnis der Nachforschungen 
spätestens zu Beginn der Hauptverhandlung zur Verfügung stehen wird.“ 
Als Argument für diese, über den Verzicht des § 38 Abs. 7 JGG hinaus-
gehende Regelung wird häufig der Aspekt der Schnelligkeit – im Sinne 
der Jugendlichen, um z.B. Belastungen, die sich aus dem Jugendstraf-
verfahren als solchem oder einer Untersuchungshaft ergeben – genannt, 
denn u.U. können so in als dringend zu bewertenden Fällen Verfahrens-
verzögerungen vermieden werden.

49    Dies gilt analog auch zu anderen im Gesetzestext zu findenden Abwägungsent-
scheidungen bzgl. des Wohls der Jugendlichen. Die Gefährdung des Kindeswohls 
muss im Einzelfall belegbar sein und darf nicht als Vorwand für verfahrenstechnische  
„Abkürzungen“ genutzt werden.

50    Diemer/Schatz/Sonnen/Sonnen, § 38 Rn. 13; Eisenberg/Kölbel § 38 Rn. 80.
51    Diemer/Schatz/Sonnen/Sonnen, § 38 Rn. 13
52    Eisenberg/Kölbel, § 38 Rn. 80.
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Pflicht zur Anwesenheit in der Hauptverhandlung, Verzichtsmöglichkeit 

Ebenfalls neu eingeführt ist eine weitgehende Pflicht der JuhiS/JGH zur 
Anwesenheit in der Hauptverhandlung (§ 38 Abs. 4 S. 1, 2, Abs. 7 JGG).53 
Um diese Pflicht durchzusetzen, wird dem Jugendgericht die Möglichkeit 
eröffnet, dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe für den Fall des Nicht-
erscheinens trotz rechtzeitiger Mitteilung, die verursachten Kosten aufzu-
erlegen (vgl. § 38 Abs. 4 S. 3 JGG, § 51 Abs. 2 StPO). Auch wenn diese 
Regelung im Gesetz nun im Vergleich zum Referentenentwurf54 in der 
Formulierung und den möglichen Ausnahmen erheblich entschärft wur-
de, bestehen nach wie vor Bedenken. Auch birgt die Regelung durchaus 
Konfliktpotential in sich: Es besteht das Risiko, dass die Kooperation zwi-
schen Justiz und Jugendhilfe belastet wird und durch die im Gesetz an-
gelegte Asymmetrie die an sich bereits überholt geglaubte Debatte über 
die JuhiS/JGH im „Souterrain der Justiz“55 wiederbelebt wird. Immerhin 
ist dem ebenfalls klarstellend geänderten § 50 Abs. 3 S. 1 JGG der JuhiS/
JGH zufolge nun „Ort und Zeit der Hauptverhandlung in angemessener 
Frist vor dem vorgesehenen Termin mitzuteilen“. Ausweislich der Gesetz-
entwurfsbegründung „wird das [in der Regel] mindestens die Ladungs-
frist sein“.56 Dies könnte mancherorts – je nach den vorherigen lokalen 
Praxen – sogar eine Verbesserung für die JuhiS/JGH darstellen.

Unabhängig von der eher unglücklichen Regelung zur Kostenauferle-
gung57 wird es fachlich jedoch weitgehend als unstrittig angesehen, dass 
auch aus der Perspektive der Kinder- und Jugendhilfe die Anwesenheit 
der JuhiS/JGH bei der Hauptverhandlung grundsätzlich im Interesse der 
jungen Beschuldigten ist. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die Ju-
hiS/JGH auf der Basis des § 52 SGB VIII tätig wird. Im Rahmen dieser 
Aufgaben wird die Begleitung der Jugendlichen während des gesamten 
Strafverfahrens geregelt, d.h. in der Regel auch die Anwesenheit in der 
Hauptverhandlung. 

Auf eine Anwesenheit durch die Jugendhilfe im Strafverfahren in der Ge-
richtsverhandlung kann nur verzichtet werden, wenn das Gericht einem 
entsprechenden Antrag der JuhiS/JGH unter der Bedingung zustimmt, 

53    Vgl. hierzu kritisch Trenczek 2021.
54    Vgl. zum Referentenentwurf aus dem Jahr 2018 und den dazugehörigen Stellung-

nahmen: BMJV 2018, 2021a.
55    Müller/Otto 1986, S. VII; vgl. hierzu auch Goldberg 2021, S. 21, 31; Trenczek 2021, S. 246.
56    BT-Drs. 19/13837, S. 54. Vgl. zur Ladungsfrist § 217 Abs. 1 StPO: „mindestens eine 

Woche“.
57    Aus Sicht von Trenczek stellt die Neuregelung zur Anwesenheitspflicht zudem einen 

Bruch „mit anerkannten verfassungsrechtlichen Grundsätzen (insb. Gewaltentei-
lungsgrundsatz, kommunale Selbstverwaltung)“ dar, Trenczek 2021, S. 246.
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dass „dies auf Grund der Umstände des Falles gerechtfertigt und mit dem 
Wohl des Jugendlichen vereinbar ist“ (§ 38 Abs. 7 S. 1 JGG). Ohne einen 
solchen Antrag kann das Jugendgericht nicht auf die Anwesenheit ver-
zichten.58 Insofern obliegt dem Jugendgericht die Entscheidungsbefugnis, 
wie, wann und ob die Fachkräfte der JuhiS/JGH ihre Mitwirkungsaufgabe 
zu erfüllen haben.59 Grundsätzlich kann ein Verzicht auf die Anwesenheit 
einer Fachkraft der JuhiS/JGH sich auf einzelne Sitzungstage oder Teile der 
Hauptverhandlung beschränken (vgl. § 38 Abs. 7 S. 4 JGG), wenn diese 
z. B. über mehrere Tage oder Wochen dauert. Eine Sonderform ist der 
Verzicht auf die Anwesenheit, der während des Hauptverhandlungstages 
erklärt wird. In diesem Fall bedarf es keines Antrags (§ 38 Abs. 7  S. 5 
JGG), was den Ausnahmecharakter der Regelung verdeutlicht.

Verlesung des Berichts der Jugendhilfe im Strafverfahren bei Abwesenheit 
der JuhiS/JGH

Neu ins Gesetz aufgenommen wurde die Möglichkeit, unter den Vor-
aussetzungen des bereits erläuterten Verzichts (§ 38 Abs. 7 JGG), in der 
Hauptverhandlung den schriftlichen Bericht der JuhiS/JGH verlesen zu 
können (§ 50 Abs. 3 S. 3 JGG), wenn kein Vertreter der JuhiS/JGH in der 
Verhandlung anwesend ist. Die neu eingeführte Regelung zum Verlesen 
der schriftlichen Berichte kann für die jungen Angeklagten aber durchaus 
problematisch sein: Es ist zu bedenken, dass nicht jedes im Bericht enthal-
tene Detail mit Blick auf eine ggf. bestehende Öffentlichkeit der Verhand-
lung (z.B. weil in dem Verfahren auch Heranwachsende oder Erwachsene 
angeklagt sind, § 48 Abs. 3 S. 1 JGG) auch verlesen werden sollte. Mög-
licherweise bedürfen solche zu verlesenden Stellungnahmen der JuhiS/
JGH andere Formulierungen als Berichte, deren Inhalte mündlich vorge-
tragen werden. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass die JuhiS/JGH wäh-
rend der Hauptverhandlung wichtige Erkenntnisse (z.B. Veränderungen 
in den Lebensumständen seit Erstellung des Berichtes) gewinnen kann, 
die dann auch einen entsprechenden Niederschlag in der mündlichen Be-
richterstattung finden sollten und ggf. eine spontane Aktualisierung der 
Berichterstattung notwendig werden lassen. Es bleibt daher zu hoffen, 
dass allenfalls in besonderen Ausnahmefällen ein ersatzweises Verlesen 
stattfinden wird.

58    Eisenberg/Kölbel 2021, § 38 Rn. 33.
59    Vgl. zu diesem strittigen Aspekt näher Goldberg 2021, S. 20; Trenczek 2021.
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2.4.2 Herausforderungen für die Jugendhilfe im Strafverfahren/
Jugendgerichtshilfe

Für die JuhiS/JGH bestehen aufgrund der eben umrissenen neuen ge-
setzlichen Regelungen viele neue Herausforderungen, die im Folgenden  
ausgeführt werden:

Umgang mit frühzeitigerer Information durch die Polizei

Die JuhiS/JGH muss Wege finden, wie sie mit der frühzeitigeren Infor-
mation, v.a. durch die Polizei, umgehen will.60 Zu bedenken ist, dass zu 
diesem frühen Zeitpunkt meist nur wenige Informationen vorliegen und 
auch offen ist, wie der Fort- bzw. Ausgang des Verfahrens sein wird. Die 
JuhiS/JGH kann in diesem frühen Verfahrensstadium an die jungen Men-
schen (und ggf. an ihre Erziehungsberechtigten) vor allem mit zunächst 
allgemeinen Informationen über sich selbst, ihre Aufgaben und Angebote 
herantreten sowie ein Beratungsangebot unterbreiten. Zu diesem Zeit-
punkt kann ein umfassender Kontakt zu allen jungen Menschen, um-
fassende Nachforschungen und umfassende Berichterstattungen zu allen 
tatverdächtigen oder beschuldigten jungen Menschen in Anbetracht der 
vorhandenen Ressourcen der JuhiS/JGH weder geleistet werden noch 
wäre dies u.U. verhältnismäßig. So könnte sich z.B. ein Tatverdacht nicht 
erhärten (Einstellung nach § 170 Abs. 2 StPO) oder das Verfahren im 
Wege der Diversion nach § 45 Abs. 1 JGG beendet werden.61 Eine inten-
sive Bearbeitung all dieser Fälle durch die JuhiS/JGH würde letztlich eine 
problematische Form der Überkontrolle bzw. des net-widening darstellen.

Sicherstellung adressatengerechter Informationen

Die neuen Regelungen führen dazu, dass die JuhiS/JGH – aber auch die 
anderen Verfahrensbeteiligten62 – für die jungen Menschen und ggf. ihre 

60    Sofern diese in der Praxis wirklich auch erfolgt. Auch seitens der Polizei erfordert eine 
frühere Benachrichtigung der JuhiS/JGH Verfahrensumstellungen und ggf. einen erhöh-
ten Ressourcenaufwand. Sicherlich wird es in der polizeilichen Fachpraxis unterschiedli-
che Umsetzungen in der Art und Weise der an sich recht eindeutigen Rechtslage geben. 

61 Vgl. hierzu auch Goldberg 2021, S. 12.
62 Vgl. kritisch zu den durch eine Bund-Länder-AG einheitlich entwickelten Belehrungsfor-

mulare und Merkblätter: Goldberg 2021, S. 25. Die Dokumente zur „Belehrung von auf-
grund eines Haftbefehls festgenommenen Personen“, „Belehrung von aufgrund eines 
Unterbringungsbefehls oder eines Sicherungsunterbringungsbefehls festgenommenen 
Personen im Jugendstrafverfahren“, „Belehrung von vorläufig festgenommenen Perso-
nen im Jugendstrafverfahren“, „Belehrung von zur Identitätsfeststellung festgehaltenen 
Personen im Jugendstrafverfahren“, „Beschuldigtenbelehrung nach § 136 Abs. 1 StPO, 
§§ 70a, 70b, 109 Abs. 1 JGG“ und das „Merkblatt - Informationen über die Grundzüge 
eines Jugendstrafverfahrens“ sind seit jüngstem in albanischer, arabischer, bulgarischer, 
deutscher, englischer, französischer, polnischer, rumänischer, russischer, serbischer, spani-
scher und türkischer Sprache (alphabetische Nennung) verfügbar, vgl. BMJ 2023.
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Erziehungsberechtigten nicht nur formal korrekte, sondern auch für die 
jeweilige Personengruppe verständliche und nachvollziehbare Informatio-
nen bereithalten und diese auch adressat*innengerecht vermitteln müs-
sen. Die entsprechende Aufbereitung solcher Informationen, ggf. auch in 
mehreren Sprachen oder in leichter Sprache, bindet ebenfalls Ressourcen 
und ggf. müssen auch Nacharbeiten stattfinden. Denn die Stärkung der 
Verfahrensrechte von jungen Beschuldigten setzt voraus, dass sie ihre 
Rechte in einer für sie verständlichen Form vermittelt bekommen haben, 
so dass sie ihre Rechte tatsächlich kennen und sodann nutzen und ent-
sprechend auch handeln können. In diesem Kontext muss auch ein Um-
gang mit den nun stärker involvierten Erziehungsberechtigten gefunden 
werden. Zu begrüßen ist, dass mit den vermehrten Informationen an die 
Erziehungsberechtigten und auch durch die intensiveren Kontakte zu ih-
nen insgesamt dazu beigetragen wird, dass die familiale Situation mehr in 
den Blick genommen wird. Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass dieser 
vermehrte Kontakt und die Einbeziehung der Erziehungsberechtigten auf-
seiten der JuhiS/JGH zeitliche Ressourcen bindet.

Die Frage der „Erstinformation“

Die frühe Information der JuhiS/JGH durch die Polizei darf nicht dazu 
führen, dass die JuhiS/JGH als erste Institution an die Erziehungsberech-
tigten herantritt, ohne dass letztere bereits von der Polizei von einem ein-
geleiteten Verfahren gegen den jungen Menschen erfahren haben. Zu 
solchen Ungleichzeitigkeiten der Information kommt es – ersten Berich-
ten aus der Praxis zufolge – gelegentlich. Dies kann sowohl auf Seiten 
der Erziehungsberechtigten zu Irritationen und Verärgerung als auch auf 
Seiten der jungen Menschen zu Konfusionen hinsichtlich der Rollen der 
verschiedenen institutionellen Akteur*innen im Strafverfahren führen. 
Durch entsprechende Kooperationsvereinbarungen zwischen der JuhiS/
JGH und den Strafverfolgungsbehörden können diesbezüglich notwendi-
ge Absprachen getroffen werden.63

Frühe Berichterstattung und Aktualisierungspflichten

Auch müssen in der JuhiS/JGH Überlegungen angestrengt werden, wie zu 
einem sehr frühen Verfahrenszeitpunkt und in welcher Form die Bericht-
erstattung sinnvoll – auch im Sinne einer fall- und verfahrensstadiums-
bezogenen Abstufung – erfolgen kann. In manchen Fällen können bereits 
sehr allgemeine Informationen Diversions- oder Einstellungsentscheidun-
gen seitens der Staatsanwaltschaft oder Gerichte erleichtern. Ähnlich  

63    Vgl. hierzu auch Höynck/Ernst 2020, S. 257; Goldberg 2021, S. 34.
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verhält es sich mit der gesetzlich vorgeschriebenen Aktualisierungspflicht 
der Berichte. In Abhängigkeit vom Zeitpunkt der ersten Berichterstattung, 
der anschließenden Zeitspanne bis zur Hauptverhandlung oder von weite-
ren Entwicklungen der jungen Beschuldigten können erhebliche Aktuali-
sierungen notwendig werden. Zu beachten ist in diesem Kontext, dass ge-
rade bei jungen Beschuldigten bereits wenige Wochen oder Monate mit 
erheblichen Veränderungen in der Lebenssituation einhergehen können, 
die in den aktualisierten Berichten Berücksichtigung finden sollten. Dies 
verweist auch noch einmal darauf, mit der Verlesemöglichkeit von Be-
richten sparsam umzugehen, da sich diese Veränderungen der Lebensum-
stände manchmal auch erst in der Hauptverhandlung selbst offenbaren.

Neue Kooperationen und Kooperationsbedarfe

Die JuhiS/JGH muss im Zuge der neuen Regelungen bestehende Ko-
operationen zu unterschiedlichen Kooperationspartner*innen (u.a. Poli-
zei, Staatsanwaltschaft, Jugendgericht) weiter ausbauen oder u.U. neue 
Kooperationen mit der Rechtsanwaltschaft aufbauen.64 Es ist davon  
auszugehen, dass die gesetzlichen Änderungen in allen Verfahrenssta-
dien die bisherigen Kooperationen zu allen Beteiligten erheblich verän-
dern werden. Die Veränderungen dürften an den Orten etwas geringer 
spürbar sein, in denen schon vor Inkrafttreten der neuen Regelungen 
gute Kooperationsbeziehungen zwischen den einzelnen Akteur*innen 
vorhanden waren. Weiterhin müssen auch zur Förderung der Diversion 
im Vorverfahren Kooperationen der JuhiS/JGH mit Freien Trägern, die am-
bulante sozialpädagogische Angebote durchführen, ausgebaut werden.

Wünschenswert wäre, jeweils lokal in bestehenden oder ggf. zu gründen-
den Kooperationsrunden zu den JGG-Änderungen in den Dialog zu treten 
(Runde Tische o.ä.), um u.U. notwendige Neuerungen bei den Abläufen 
zunächst zu diskutieren und in Kooperationsvereinbarungen umzusetzen. 
Die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/800 bietet deshalb Chancen auch 
für Klärung von Aufgaben und Kooperation zwischen den verschiedenen 
an der Jugendkriminalrechtspflege Beteiligten. Denn wie bereits erwähnt, 
bergen manche Neuregelungen auch die Gefahr, dass klassische Asym-
metrien zwischen Justiz, Polizei und Jugendhilfe zu Ungunsten der JuhiS/
JGH wieder aktualisiert werden. Um einer solchen Entwicklung entgegen-
zutreten, erscheint es im eigenen Interesse der JuhiS/JGH sinnvoll, frühzei-
tig Absprachen zum verfahrensbezogenen Vorgehen, aber auch zur Zu-
sammenarbeit der verschiedenen Akteur*innen miteinander zu treffen.

64    Vgl. hierzu auch Goldberg 2021, S. 31.
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Auch die Vorverlagerung und der Ausbau der Fälle der notwendigen 
Verteidigung dürfte zu einem vermehrten Kontakt zwischen Rechtsan-
wält*innen und JuhiS/JGH führen. Je nach den Bedingungen vor Ort 
und in Abhängigkeit vom Interesse seitens der örtlichen Pflichtverteidi-
ger*innen, könnte es sich anbieten, die Beziehungen zwischen ihnen zu 
intensivieren. Dies könnte sich sowohl für die anwaltlich vertretenen jun-
gen Menschen als auch z.B. auf die Durchführung jugendhilferechtlicher 
Unterstützungsleistungen zur Förderung von Diversionsmaßnahmen als 
hilfreich erweisen.

Erhöhter Ressourcenaufwand

Die intensivierte und frühzeitigere Einbindung der JuhiS/JGH in Jugend-
strafverfahren bindet mehr Ressourcen. Bei gleichbleibenden Personal-
schlüsseln sind die Anwesenheitspflicht in den Gerichtsverhandlungen 
und die erweiterten Aufgaben im Vorverfahren, der jugendhilferechtliche 
Auftrag der JuhiS/JGH aus dem SGB VIII oder die ggf. notwendigen Ver-
tretungen der Erziehungsberechtigten als von der Jugendhilfe zu über-
nehmende „Ausfallbürgschaften“ (§ 51 Abs. 6 und § 67a Abs. 4 JGG) 
kaum in Einklang zu bringen. Die vermehrt erforderlichen personellen 
Ressourcen im gesamten Verfahren aufgrund der veränderten und neu 
hinzukommenden Aufgaben der JuhiS/JGH stellen somit auch den Trä-
ger der öffentlichen Jugendhilfe vor finanzielle Herausforderungen, wenn 
der Geist der umgesetzten Richtlinien (EU) ernst genommen und entspre-
chend gehandelt werden soll.

Übergreifende Herausforderungen

Der Umsetzungsprozess weist – so lassen Berichte aus der Fachpraxis 
schließen – starke regionale Disparitäten und Ungleichzeitigkeiten auf. 
In manchen Kommunen wurden die personellen Ressourcen der JuhiS/
JGH erhöht, in anderen nicht, so dass den gestiegenen Anforderungen 
kein personeller Aufwuchs gegenübersteht. Dies kann, wie in Kapitel 
3 noch genauer erörtert wird, zu erheblichen Problemen für die JuhiS/
JGH aber auch für die betroffenen jungen Menschen führen. Allgemein 
kann festgehalten werden, dass der konkrete Mehraufwand für die Ju-
hiS/JGH ganz wesentlich davon abhängen dürfte, wie sich die vorheri-
ge Praxis vor Ort dargestellt hat. Schon vor den Gesetzesveränderungen 
war es z.B. in manchen Kommunen üblich, dass die JuhiS/JGH an allen 
Gerichtsverhandlungen teilgenommen hat. Dementsprechend dürften in 
diesen Kommunen die Neuregelungen leichter umzusetzen zu sein als  
an anderen Orten. 
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2. 5 Audiovisuelle Aufzeichnung der Vernehmung und  
Untersuchungshaft

Unter bestimmten Voraussetzungen können bzw. müssen Beschuldigten-
vernehmungen außerhalb der Hauptverhandlung audiovisuell – also in 
Bild und Ton – aufgezeichnet werden: „Außerhalb der Hauptverhandlung 
kann die Vernehmung in Bild und Ton aufgezeichnet werden. Andere als 
richterliche Vernehmungen sind in Bild und Ton aufzuzeichnen, wenn zum 
Zeitpunkt der Vernehmung die Mitwirkung eines Verteidigers notwendig 
ist, ein Verteidiger aber nicht anwesend ist“ (§ 70c Abs. 2 S. 1 und 2 JGG). 
Durch die Neuregelung ist davon auszugehen, dass die Anzahl von audio-
visuell aufgezeichneten Vernehmungen in Jugendstrafverfahren moderat 
ansteigen wird. Dazu müssen vielerorts erst die technischen Voraussetzun-
gen geschaffen werden und es muss sich eine angemessene Umgangs-
praxis entwickeln.65 Inwiefern das intendierte Ziel der Regelung, die auf  
Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2016/800 zurückgeht, der besseren Wah-
rung der schutzwürdigen Interessen der jungen Menschen tatsächlich er-
reicht wird, wird auch von der sich etablierenden jeweiligen Anwendungs-
praxis abhängig sein. Welchen Einfluss die audiovisuelle Aufzeichnung in 
der Situation einer Beschuldigtenvernehmung auf das Verhalten unter-
schiedlicher Jugendlicher hat, ist zur Zeit eine empirisch offene Frage.66 

Ebenfalls dem Schutzgedanken junger Menschen folgend und der Umset-
zung von Art. 12 Abs. 1, 2, 3 der Richtlinie (EU) 2016/800 dienend wurde 
auch § 89c JGG geändert. Er enthält eine weitere zusätzliche Aufgabe 
für die JuhiS/JGH im Zusammenhang mit der Untersuchungshaft, deren 
Umfang sich in der Praxis erst noch erweisen muss und deren Aufwand 
im Fall des Eintretens bei wortlautgetreuem Aufgabenverständnis erheb-
lich sein kann. Der neu eingefügte § 89c Abs. 2 JGG lautet nun: „Hat der 
Jugendliche das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet, darf er mit jungen 
Gefangenen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, nur untergebracht 
werden, wenn eine gemeinsame Unterbringung seinem Wohl nicht wi-
derspricht. Mit Gefangenen, die das 24. Lebensjahr vollendet haben, darf 
er nur untergebracht werden, wenn dies seinem Wohl dient.“ Die bereits 
angedeutete zusätzliche Aufgabe der JuhiS/JGH bringt § 89c Abs. 3 S. 2 
JGG zum Ausdruck: „Die für die Aufnahme vorgesehene Einrichtung und 
die Jugendgerichtshilfe sind vor der Entscheidung zu hören“ und sich 
dazu äußern, wenn es um „die Vollstreckung von Untersuchungshaft an 

65    Vgl. hierzu auch Schmoll/Lampe 2021b.
66    Vgl. zu den Vor- und Nachteilen audiovisueller Aufzeichnung von Vernehmungen jun-

ger Beschuldigter: Neubacher/Bachmann 2017. Vgl. im Übrigen Holthusen/Schmoll 
2020, S. 116 f.; Höynck/Ernst 2020, S. 255.
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einem 21- bis 23-Jährigen in einer Einrichtung für junge Gefangene“67 
geht (vgl. auch § 89c Abs. 1 S. 2, Abs. 3 S. 1 JGG). Für eine qualifizierte 
Stellungnahme, für den Fall, dass die JuhiS/JGH gehört wird, können ggf. 
umfangreiche Recherchen notwendig werden.

3. Die offene Frage nach den Gesetzesfolgen

Die veränderten Regelungen sind nun vorgestellt worden, aber wie sie in 
der heterogenen und von verschiedenen institutionellen Akteur*innen ge-
prägten Bereichen des Jugendkriminalrechts vor Ort „mit Leben gefüllt“ 
werden, ist eine, wie bereits angedeutet, offene Frage. Die zentrale Fra-
ge lautet, was eigentlich tatsächlich bei den jungen Menschen ankommt 
und wie sich für sie das Erleben des Jugendstrafverfahrens, ihre Position, 
ihr Wissen um ihre (veränderten) Rechte ändert. Dementsprechend er-
scheinen auch zu einem frühen Zeitpunkt des Umsetzungsprozesses der 
JGG-Neuregelungen Überlegungen darüber sinnvoll, welche intendierten 
als auch nicht intendierten Effekte möglich oder erwartbar sind. 

3. 1 Mögliche, auch nicht intendierte Effekte auf die jungen 
Menschen

Die zentrale Frage mit Blick auf die Intentionen der EU-Richtlinien und 
der JGG-Änderungen ist, was sich tatsächlich für die von einem Strafver-
fahren betroffenen jungen Menschen ändert und ob sich ihre Situation 
nachhaltig zum Positiven verbessert. Werden die jungen Menschen seit 
Inkrafttreten der neuen Regelungen nun de facto besser über ihre Rechte 
informiert? Oder sind sie ob der Fülle der Informationen auf Hinweisblät-
tern, Flyern oder in mündlicher Form gar überfordert oder verunsichert, 
weil sie die Informationen trotzdem nicht verstehen?68 Zu fragen ist eben-
falls, ob die jungen Menschen sich durch die vorgesehene vermehrte Ein-
beziehung der Erziehungsberechtigten unterstützt fühlen oder sich diese 
wohlgemeinte Regelung nicht ggf. ins Gegenteil verkehrt. Auch ist ein 
offener Punkt, ob die anwaltliche Vertretung der jungen Menschen für 
diese immer hilfreich ist, welches Vertrauensverhältnis zwischen jungen 
Menschen und Verteidigung aufgebaut werden kann und was dieses ggf. 
bestehende Vertrauen für das Verhältnis der jungen Menschen mit der  
JuhiS/JGH bedeutet, vor allem in Fällen einer Konfliktverteidigung. 

67    BT-Drs. 19/13837, S. 69.
68    Vgl. hierzu Lampe/Schmoll 2023a, Lampe/Schmoll 2023b
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Denkbar ist ebenfalls, dass es durch den Ausbau der anwaltlichen Be-
teiligung zu formalisierteren und damit einhergehend auch länger an-
dauernden Verfahren kommen kann (siehe 3.2). Dies kann zwar – auch 
in Abhängigkeit von der fachlichen Qualifikation und Motivation der 
Pflichtverteidigung – zu einer stärkeren Verwirklichung der Rechte der 
jungen Menschen führen, möglicherweise sind hiermit aber auch steigen-
de Belastungen verbunden, wenn die mit einem Strafverfahren oftmals 
verbundenen Ängste und Unsicherheiten über einen längeren Zeitraum  
aktuell bleiben.69 

Eine weitere offene Frage ist auch, wie häufig nun mögliche audiovisuell 
aufgezeichnete Beschuldigtenvernehmungen genutzt werden und welche 
Wirkungen ein Einsatz dieser Technik auf die jungen Menschen hat. Vor-
stellbar ist, dass sich ihr Verhalten zwischen Einschüchterung und Selbstdar-
stellung bewegen kann. Auch die möglichen Irritationen, die das ggf. erleb-
te Setting der audiovisuell aufgezeichneten Vernehmung auslösen können, 
dürfen aus der Perspektive der jungen Menschen nicht vergessen werden. 

3. 2 Mögliche, auch nicht intendierte Effekte auf das  
Jugendstrafverfahren

Die Neuregelungen zur vermehrten und frühzeitigeren Beiordnung von 
Pflichtverteidiger*innen hat nicht nur Auswirkungen auf junge Beschul-
digte in Strafverfahren. Sie kann aufgrund der hierzu notwendigen frü-
hen Prognoseentscheidung auch zu erheblichen Fehlerquellen bis hin zu 
umfassenden Revisionsgründen führen. Gleichzeitig ist unklar, ob bzw. 
inwiefern die bestellten Pflichtverteidiger*innen jeweils über die für Ju-
gendstrafverfahren spezifischen Kenntnisse verfügen und wie sich dies 
auf die Verfahren auswirkt. Möglich wäre beispielsweise eine stärkere 
Formalisierung oder Verlängerung von Jugendstrafverfahren, was mit 
dem Beschleunigungsgebot in Jugendstrafverfahren kollidieren könnte. 
Denkbar ist auch eine Veränderung der Arbeitsbeziehungen zwischen der 
JuhiS/JGH und den beschuldigten jungen Menschen, wenn regelhaft An-
wält*innen in die Verfahren eingebunden sind. Ggf. ist daher, wie unter 
2.4.2 bereits angedeutet, der Aufbau neuer Kooperationsbeziehungen zu 
Anwält*innen notwendig, um Interessenkonflikte, die nicht im Sinne der 
jungen Menschen sind, zu vermeiden.

Ein weiterer kritischer Punkt besteht im Kontext der Regelungen zur 
Pflichtverteidigung hinsichtlich des Jugendarrests: Möglicherweise wird 

69   Vgl. hierzu Lampe/Schmoll 2023a, Lampe/Schmoll 2023b.
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die Verhängung dieses Zuchtmittels befördert, weil den jungen Beschul-
digten in einem frühen Verfahrensstadium kein*e Pflichtverteidiger*in 
beigeordnet wurde. Um nun eine Hauptverhandlung nicht komplett 
neustarten zu müssen (§ 51a JGG: Neubeginn der Hauptverhandlung), 
könnte ein „Ausweg“ darin bestehen, statt z.B. einer (zur Bewährung 
ausgesetzten) Jugendstrafe einen Urteilsarrest zu verhängen. Allerdings 
sind auch Entwicklungen in die entgegengesetzte Richtung denkbar und 
es könnte zu einer Zurückdrängung dieser Sanktion zugunsten einer 
vermehrten Nutzung von ambulanten sozialpädagogischen Angeboten 
kommen für den Fall, das die Verhängung eines Arrests als „Freiheitsent-
zug als Strafe“ bewertet wird. 

Die Gesetzesveränderungen haben auch das Potential, Diversionsent-
scheidungen zu beeinflussen. So wäre zum einen wünschenswert, dass 
die Diversion durch eine frühzeitige Einbindung der JuhiS/JGH und da-
mit die frühere Möglichkeit, Angebote zu unterbreiten, häufiger genutzt 
wird. Zum anderen könnten auch die vermehrten Pflichtverteidigungen 
in Jugendstrafverfahren zu einem Rückgang der Diversionen führen, soll-
te z.B. der Kontakt zwischen der JuhiS/JGH und dem jungen Menschen 
durch eine*n Verteidiger*in beeinträchtigt und daher möglicherweise 
ein Diversionsvorschlag unterbleibt oder gar nicht erwogen wird. Ebenso 
könnten Diversionsvorschläge infolge der gestiegenen Pflichten der JuhiS/
JGH vernachlässigt werden.

In der fachlichen Diskussion bislang nur unzureichend berücksichtigt sind 
darüber hinaus die möglichen Effekte der Umsetzung der neuen Rege-
lungen – eine gewisse Art des „Dominoeffektes“ – auf Freie Träger, die 
für bzw. mit straffällig gewordenen jungen Menschen ambulante sozial-
pädagogische Angebote durchführen. Mancherorts wird beobachtet, 
dass aufgrund der neuen Regelungen, der frühzeitigeren Einbindung der 
JuhiS/JGH und damit ggf. auch vermehrten Diversionen und/oder früher 
festgestelltem Jugendhilfebedarf der jungen Menschen, diese nun ver-
mehrt bei den Freien Trägern ankommen. Entsprechend sollten von den 
Freien Trägern ggf. auch niedrigschwellige ambulante Angebote entwi-
ckelt werden, die insbesondere für Diversionen nach § 45 Abs. 2 JGG 
geeignet sind. 
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4. Die JGG-Reform und die Notwendigkeit einer  
umfassenden Gesetzesevaluation

Wie die vorgestellten Neuregelungen in der Praxis konkret umgesetzt 
werden, ist eine derzeit noch empirisch offene Frage, die vielfach fach-
liche Diskussionen ausgelöst hat. Allerdings sind mit der seit März 2020 
eingesetzten Covid-19-Pandemie die begonnenen Fachdiskurse nahezu 
zum Erliegen gekommen, da die Pandemie die Praxis aller an der Jugend-
kriminalrechtspflege Beteiligten vor die Herausforderung stellte, ihre viel-
fältigen Aufgaben trotz der sie beeinträchtigenden Situation überhaupt 
zu erfüllen.70

Aus den bisherigen Ausführungen ist ersichtlich geworden, dass die Pra-
xis im Jugendstrafrecht und der Jugendhilfe mit z.T. erheblichen Heraus-
forderungen und auch offenen Fragen konfrontiert ist, deren Beantwor-
tung sowohl aus (verfahrens-)rechtlicher als auch aus pädagogischer und 
wissenschaftlicher Perspektive interessant und hoch relevant ist.

So bestehen einerseits aus (verfahrens-)rechtlicher Perspektive noch zu 
klärende Sachverhalte, wie z.B. die höchstrichterliche oder obergericht-
liche Entscheidung oder eine solche auf europäischer Ebene, ob es sich 
bei Jugendarresten um einen „Freiheitsentzug“ im Sinne der EU-Richtli-
nie handelt und damit Fälle der notwendigen Verteidigung auch in die-
sen Fallkonstellationen gegeben sind. Auch der polizeiliche Umgang mit 
früh im Verfahren notwendigen Prognoseentscheidungen und deren 
Auswirkungen auf die Durchführung von Gerichtsverhandlungen und 
möglicherweise zunehmenden Revisionen oder neubeginnenden Haupt-
verhandlungen ist herausfordernd, in besonderem Maße, wenn diese 
„falsch“ ausfallen sollten.

Aus pädagogischer Perspektive sind für die JuhiS/JGH vor Ort zahlreiche 
Aspekte zu beachten, die die Arbeit mit jungen Menschen direkt beein-
flussen werden. Hierunter fallen zum Beispiel die Sicherstellung einer 
adressat*innengerechten, umfangreichen Information an junge Beschul-
digte, die gleichzeitig die jungen Menschen nicht überfordern dürfen, 
die pädagogische Ausgestaltung frühzeitiger Kontakte bei oftmals wohl 
Unklarheit darüber, ob es überhaupt zu einem Gerichtsverfahren kommt 
oder die Entscheidung, in welchen Fällen und ab wann eine Berichtsaktu-
alisierung spätestens geboten ist. 

70    Vgl. zu unterschiedlichen Feldern z. B. Bode 2020; Ernst/Klatt 2020; Fromm 2020; 
Holthusen/Hoops/Willems 2021; Schmoll 2021.
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Zu guter Letzt stellt sich insgesamt aus wissenschaftlicher Sicht auch die 
Frage, wie die Gesetzesveränderungen faktisch umgesetzt werden. Ne-
ben den bereits erwähnten Aspekten ist z.B. von Belang, wie häufig und 
in welcher Form die Verzichtsmöglichkeiten (auf Berichte oder Anwesen-
heit in der Hauptverhandlung) genutzt werden, wie mit der Verlesemög-
lichkeit von Berichten umgegangen wird, ob tatsächlich die JuhiS/JGH 
nun regelmäßig in Hauptverhandlungen anwesend ist, ob die Möglich-
keiten der Kostenauferlegungen bei Nichterscheinen der JuhiS/JGH ge-
nutzt werden71 oder wie sich das Verhältnis der beteiligten Institutionen 
entwickelt. Von erheblicher Bedeutung dürfte in diesem Kontext sein, ob 
die Ausweitung der Aufgaben der JuhiS/JGH tatsächlich auch mit einer 
Ressourcenerhöhung einhergeht und wie sich dies (bzw. deren Ausblei-
ben) auf die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben und den Arbeitsauf-
wand sowie die berufliche Belastung der Fachkräfte auswirkt.

Es besteht eine Berichtserstattungspflicht der Mitgliedsstaaten der EU 
an die Europäische Kommission bis zum 11.06.2022 (und danach alle 
drei Jahre).72 Im Zusammenspiel mit dem Europäischen Parlament und 
dem Europäischen Rat entstehen so regelmäßige Länderberichte. Diese 
Berichte dürften wichtige Informationen bereitstellen und können ggf. 
auch Auflagen zu weiteren gesetzlichen Anpassungen im Sinne der EU-
Richtlinien enthalten. Diese Berichte können jedoch eine umfassende 
Gesetzesevaluation und weitergehende Forschung nicht ersetzen. Aus 
unserer Sicht ist eine externe, sowohl begleitende als auch bilanzierende  
Gesetzesevaluation notwendig. Für eine Gesamtbewertung und Folgen-
abschätzung der JGG-Änderungen ist eine umfassendere Betrachtung 
und auch ein breiteres empirisches Vorgehen notwendig, das alle Institu-
tionen und veränderte Gesetzesnormen berücksichtigt. Mit einer solchen 
Gesetzesevaluation könnten die zahlreichen offenen Fragen beantwortet 
werden und es könnte überprüft werden, ob die Intentionen der Richt-
linien (EU) 2016/800 und 2016/1919 und der sie umsetzenden Geset-
ze tatsächlich erreicht werden. Auf Grundlage der Evaluationsergebnis-
se könnten anschließend notwendige Nachsteuerungen vorgenommen 
werden. Dies gilt für Deutschland (aber auch für zahlreiche andere EU-
Mitgliedsstaaten), da die Situation von jungen Menschen und deren Er-
fahrungen in Strafverfahren sowie auch die an Strafverfahren beteiligten 

71    Vgl. zu ersten Eindrücken aus der Praxis Schmoll/Lampe 2021b.
72    In den Umsetzungsbericht der Kommission fließen auch die Erkenntnisse, die im Rah-

men des Projekts „Procedural safeguards for children who are suspects or accused 
persons in criminal proceedings“ (vgl. FRA 2020) ein. Als EU-Agentur wurde die Euro-
pean Agency for Fundamental Rights (FRA) von der Europäischen Kommission gebe-
ten, über die praktische Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/800 zu recherchieren und 
Nachweise über deren praktische Umsetzung zu erbringen.
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institutionellen Akteur*innen der Tendenz nach bisher kaum im Fokus der 
Forschung stehen. Einen Beitrag zur Beantwortung dieser offenen empi-
rischen Fragen leistet auch ein derzeit am Deutschen Jugendinstitut an-
gesiedeltes Forschungsprojekt. Das seit 2020 laufende, dreijährige Projekt 
„Jugend(hilfe) im Strafverfahren – neue Gesetzeslage, veränderte Aufga-
ben und die Perspektive der jungen Menschen“ wird den Fokus v.a. auf 
das Erleben von Strafverfahren durch junge Beschuldigte und die Situation 
der Jugendhilfe im Strafverfahren legen.73 Damit soll ein Fundament für 
eine breite empirische Basis für die Debatte über die JGG-Neuregelungen 
und ggf. weitere Reform- oder Anpassungsbedarfe erarbeitet werden.

5. Weitere gesetzliche Änderungen im Jahr 2021 mit  
Auswirkungen auf das Jugendstrafverfahren

Am 07.05.2021 passierten zwei weitere Gesetze den Bundesrat, die für 
den hier besprochenen Themenbereich relevant sind: Das „Gesetz zur 
Stärkung von Kindern und Jugendlichen“74 reformiert das Kinder- und Ju-
gendhilferecht grundlegend, worauf an dieser Stelle allerdings nicht ver-
tieft eingegangen werden kann.75 Für den hier im Mittelpunkt stehenden 
Bereich relevant sind allerdings die Ergänzungen in § 52 Abs. 1, 2 SGB 
VIII und die Einführung des § 37a JGG. Der ergänzte § 52 Abs. 1 S. 2, 
3 SGB VIII enthält u.a. klarstellende Regelungen zur behördenübergrei-
fenden einzelfallbezogenen Zusammenarbeit. Korrespondierend wird in 
§ 37a JGG die fallübergreifende Zusammenarbeit von Jugendgericht, Ju-
gendstaatsanwaltschaft mit der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere in 
Form von Gremien oder Konferenzen, gefördert bzw. aufgewertet (Abs. 
1). Künftig sollen auch Jugendstaatsanwält*innen an einzelfallbezogener 
Zusammenarbeit in der Regel teilnehmen (Abs. 2).

Das „Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder“76 be-
inhaltet – ein „ganze[s] Bündel von Maßnahmen, die insbesondere auch 
die Prävention betreffen, [um] den Schutz von Kindern vor sexualisier-
ter Gewalt zu verbessern“77. Unter anderen wurden die seit langem in 

73    Gefördert wird das Forschungsprojekt vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend. Vgl. für weitergehende Informationen zum Projekt www.dji.de/
juhis und Schmoll/Lampe 2021a; Schmoll/Lampe/Holthusen 2023a; Schmoll/Lam-
pe/Holthusen 2023b; Lampe/Schmoll 2022; Lampe/Schmoll 2023a; Lampe/Schmoll 
2023b.

74    Vgl. BGBl. 2021 I, S. 1444.
75    Vgl. stattdessen zum Überblick Beckmann/Lohse 2021.
76    BGBl. 2021, I S. 1817.
77    BT-Drs. 19/24901, S. 1.
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der Diskussion geforderten Qualifikationsanforderungen an Jugendrich-
ter*innen und Jugendstaatsanwält*innen konkretisiert und traten zum 
01.01.2022 in Kraft: „Sie sollen über Kenntnisse auf den Gebieten der 
Kriminologie, Pädagogik und Sozialpädagogik sowie der Jugendpsycho-
logie verfügen“ (vgl. § 37 Abs. 1 S. 2 JGG n.F.).78 Die geänderten Quali-
fikationsanforderungen sind aus unserer Sicht wichtige Voraussetzungen 
für jugendgerechte Strafverfahren und eine gelingende behördenüber-
greifende Kooperation. 

6. Erste Bilanz und Ausblick:  
weiterer Reformbedarf des JGG

Die Gesetzgebungsverfahren standen aufgrund des Ablaufs der Umset-
zungsfristen im Frühsommer 2019 unter einem hohen Zeitdruck, zumal die 
EU-Kommission bereits ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet hatte. 
Deshalb ist es nachvollziehbar, dass nur die unmittelbaren regelungsnot-
wendigen Aspekte ins nationale Recht umgesetzt wurden. In der Bilanz 
wurden so die Verfahrensrechte von Jugendlichen und Heranwachsenden 
in den Gesetzestexten deutlich gestärkt. Der Umsetzungsprozess in den 
Praxen der am Jugendstrafverfahren beteiligten Institutionen aber weist 
scheinbar starke regionale Disparitäten und Ungleichzeitigkeiten auf. Ins-
besondere wird dies auch daran sichtbar, dass in manchen Kommunen die 
personellen Ressourcen der JuhiS/JGH erhöht wurden und in anderen nicht. 
Dies kann die Umsetzung der begrüßenswerten Intentionen der zugrunde-
liegenden EU-Richtlinien erheblich beeinträchtigen. Seit Inkrafttreten der 
neuen Regelungen dürfte wohl an keinem Ort in Deutschland die Erfüllung 
der neuen gesetzlichen Aufgaben ohne interne Veränderungen, Stellen-
aufwüchse oder neue (Kooperations-)Strukturen möglich sein, wobei der 
konkrete Bedarf regional sehr unterschiedlich ausfallen dürfte. Sollten keine 
zusätzlichen Ressourcen geschaffen werden, ist nicht auszuschließen, dass 
an einigen Orten die Gesetzesveränderungen sogar zu einer Verschlech-
terung des Angebotes der JuhiS/JGH etwa durch Verschiebung von Priori-
tätensetzung in der Aufgabenerfüllung führen. Auch ist eine Überlastung 
des Personals zu befürchten. Es besteht das Risiko, dass eine Umsetzung im 
Sinne der Richtlinie (EU) 2016/800 gefährdet wird, wenn die Freien Träger 
– ebenso wie die JuhiS/JGH – in finanzieller und personeller Hinsicht nicht 
besser ausgestattet werden. Trotz dieser möglicherweise entstehenden 
Probleme ist insgesamt aber u. E. die Position der JuhiS/JGH durch die ge-
setzlichen Veränderungen letztendlich gestärkt und aufgewertet worden.

78    Vgl. zu Ausnahmen und weiteren Bestimmungen: § 37 Abs. 2, 3 JGG n.F.
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So kann in einer ersten Bilanz festgehalten werden, dass – unabhängig 
vom teils aufgeregten öffentlichen Diskurs79 über Jugenddelinquenz und 
regelmäßig wiederkehrenden populistischen Forderungen nach Straf-
schärfungen, nach Absenkung des Strafmündigkeitsalters und Anwen-
dung des Erwachsenenstrafrechts auf Heranwachsende – die Richtlinien 
der EU zu einer begrüßenswerten JGG-Reform geführt haben, die die 
Verfahrensrechte der beschuldigten jungen Menschen stärkt.80 Die im 
Rahmen der Umsetzung der JGG-Änderungen entstandenen Fachdiskur-
se sollten intensiv fortgesetzt werden. Doch hier sollten die Diskussio-
nen nicht abbrechen, denn es bestehen noch weitere (teilweise schon 
lange dargelegte) Reformbedarfe zur fachlichen Weiterentwicklung des 
Jugendstrafrechts. Insbesondere sind hier zu nennen: 

 ▪ Die Lockerung der Rechtsmittelbeschränkung im Jugendstraf-
verfahren auch zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention. 
Diese war im Referentenentwurf noch enthalten und sollte um-
gesetzt werden.81

 ▪ Nach den begrüßenswerten Änderungen des § 37 JGG zum 
01.01.2022 sind weitere Konkretisierungen der Qualifikations-
anforderungen aller am Jugendstrafverfahren beteiligten Fach-
kräfte (inkl. der Rechtsanwält*innen) wünschenswert. Denkbar 
wäre die Einfügung entsprechender Normen ins JGG oder aber 
in die Richtlinien zum JGG.

 ▪ Die sprachliche Überarbeitung des JGG wäre ebenfalls wün-
schenswert, durch eine Modernisierung der Begriffe (z.B. 
„schädliche Neigungen“ und „Zuchtmittel“) und die Anpassung 
der Begrifflichkeiten des JGG an das SGB VIII.

79    Kury/Schüssler 2019.
80   Vgl. hierzu auch Lampe/Schmoll 2022, die die weitreichende Liberalisierung des 

Jugendstrafrechts aufgrund der vorstehend beschriebenen Änderungen des JGG 
als in der kriminologisch-wissenschaftlichen Debatte im Allgemeinen sowie in der 
Punitivitätsforschung im Speziellen als bisher größtenteils unberücksichtigt ge-
blieben einordnen und Überlegungen zu den Gründen für diese Nichtbeachtung  
anstrengen.

81    Vgl. § 55 JGG-Referentenentwurf, BMJV 2018, S. 6.
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 ▪ Die Anpassung der gesetzlichen Regelungen82 der Vermögens-
abschöpfung ans Jugendstrafrecht und 

 ▪ die Stärkung von ambulanten sozialpädagogischen Angeboten 
gegenüber stationären Sanktionen. 

Entsprechende Änderungen sind teilweise bereits während des Reform-
prozesses des 1.JGGÄndG in den Jahren 1989 und 1990 durch die dama-
lige Bundesregierung versprochen, doch bis heute nicht umgesetzt wor-
den. Im Interesse der betroffenen Jugendlichen und Heranwachsenden 
sind alle am Jugendstrafverfahren Beteiligten aufgefordert, den nun be-
gonnenen Reformprozess in weiteren Schritten konsequent fortzusetzen 
und das bereits im europäischen Vergleich gute JGG und Jugendstrafver-
fahren weiter zu verbessern.
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